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Aus den übrigen Veröffentlichungen des Kommunalwissenschaftlichen 

lnstituts an der Universitöt Berlin: 

Einzelschriften des Kommunalwissenschaftlichen lnstituts an 

der Universitöt Berlin 
Band l: Dr. Kurt J e s e r · e f, . Die deutsche Gemeinde. Erschf- n in Kürze. 
Band 2: Oberbürgermeister Dr re, mu W i 11 Die deutschen Sparkassen. 

X u. 140 S. 1935. 4,80 RM. 
Band 3, Dr. Theodor W i n k I e r : Johann Gottfried Frey und die Entslehung 

der preuf3ischen Selbstverwaltung. Vili u 182 S. 1936. Brosch 9,60 RM, 

Őeb. l 0,80 RM 
Band 4: bermagistratsrat Dr. Ko ri Mard e r. Das Gemeindevermögen. 

Vili u. 55 S. 1936. 2,40 RM. 
Band 5- Dr. Walter C r i s t a I e r Die löndliche Siedlungsweise im Deutschen 

Reich und ihre Beziehungen zur kommunalen Organisation. Erscheint 
in Kürze. 

Die Reihe wird fortgesetzt. 

Sonderschriften des Kommunalwissenschaftlichen lnstituts an 

der Universitöt Berlin 
Erste Sonderschriftenreihe: Aus der Arbeit der preuf3ischen Provinzen. 

Hef l · Er· ter Landesrat D, 0 M 1, 1 e r - Ha e e i u s Die Preul3ischen Pro-
vinzialverbönde im Gefüqe des Dritten Reiches. Vili u. 122 S rn·t 
Tab.-Anhang. 1916 3,60 -RM. 

ln Vorbereitung: 
Heft 2: Landeshauptmann K o I b o w: Die Kulturaufgaben der preul3ischen 

Provinzen. 
Heft 3: Landeshauptmann Heinz Hooke : Landeskulturarbeiten der Provinzen. 
'eft 4: Landeshauptmann v. B o e e km a 'ln Provinzielle Wirtschaftspflege. 

ft 5 Landeshauptmann G e s s n e r : Volkswohlfohrtsarbeit der preul3ischen 
Provinzen. 
Landeshauptmann O t • o : Die Verkehrswirtschaft der preul3ischen 
0 rovinzen. 

1 deshauptmanr. Dr. T r a u p e Provinzielles Kredit- und Versiche 
swesen. 

~ fortaesetzt. 

vervonsrund1gr. 

~nschafHiche Ausbildung 

'1 : Das Kommunalwissenschaftliche lnstitut an der 

• 
von 1933 bis 1935. Unter M twirkung von 
m Los eh e Ide r und der Be i g e o r d -

" n G eme ind e t a g e s bearbeilet von 
469 S Brosch. 18,- RM, geb. 20,- RM. 

' enthölt neben einem Rechenschafts 
nschaftlichen lnstituts eine kommu
·,ckenloses Nachschlagewerk tur 

' Zeitschriftenlitera•ur darstellt 
., neben mehreren Abhond

,:haftlichen Forschung und 
1nale Schrifttum des ver

--lie rückliegende Zeit 
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Die ungarische Kommunalpolitik 
nach dem Kriege. 
Von Z o 1 t á n v. M a gy a r y. 

1. Di e Z ah 1 de r G eme inden. Nacl:i ungariscl:iem Recl:it 
ist das Gebiet des Reicl:ies unter die Gemeinden vollkommen auf
geteilt. Da also unser Recl:it gemeindefreie Grundstücke nicl:it 
kennt, bezieht sicl:i dieser Aufsatz, der unter Berücksicl:itigung 
aller ungarischen Gemeindcn entstanden ist, auf die gesamte 
Einwohnerscl:iaft des Reicl:ies und versucl:it die Frage zu beant
worten, wie viele ihrer Probleme von allgemeinem lnteresse die 
Einwohnerscl:iaft im Wege der aus der Niederlassung stammenden 
Lokalautonomie zu lösen vermag. Doch ist der ungariscl:ie Staat, 
der sicl:i vor Augen halt, wie sehr es von der erfolgreicl:ien Lösung 
der Aufgaben der Selbstverwaltung abhangt, daíl die Bürger 
ihre Wohnsitze als Heim und das Reicl:i als ihr Vaterland be
tracl:iten, scl:ion vor dem Kriege zu verscl:iiedenen Arten staat
licher Unterstützung der Autonomien übergegangen. Dieses System 
mufüe unter den Nacl:ikriegsverhiiltnissen weiter entwickelt 
werden. Der Aufsatz wird sicl:i deshalb bei der Behandlung der 
Entwicklung der Autonomien auf den ganzen Umfang der Wirk
samkeit dieser erstrecken, ohne Rücksicl:it darauf, wieviel sie aus 
eigener Kraft und wieviel mit Unterstüi.zung des Staates er
ledigen. Das Verhaltnis der beiden Faktoren zueinander wird 
aus dem Kapitel über den Haushalt der Autonomien ersicl:itlicl:i 
werden. (S. XIII.) 

Der Friedensvertrag von Trianon, durcl:i den 67,3 % der Land
flacb.e und 58,4 % der Einwohnerscl:iaft von Ungarn abgetrennt 
wurden, war von grofler Tragweite aucl:i für das Leben der auf 
dem Gebiete des heutigen Ungarns verbliebenen autonomen Ein
heiten. übcr dic Gröfle und die Wirkungen der Veranderung 
geben die folgenden Zahlen Aufscl:ilufl: 

Ungarn vor Trianon . . . . . . . 
Ungarn ohne Kroatien und Slawonien 
Abgetrennte Gebiete zusammen 
Bei Ungarn verblieben . 
Ungarn im Jahrc 1930 
Ungarn Ende 1935 

km2 

325 411 
282 870 
232 745 

92 666 
93 073 
93 073 

Einwohnerzahl 
20 886 487 
18 264533 
13 281966 
7 604 521 
8 688 319 
8 941 OOO 
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Die Zahl der Gemeinden 1): 

Komitatsfreie Stiidte . . 
Kreisfreie Stiidte . . . 
Groílgemeinden mit mehr als 

10 OOO Einwohnern . . . . 
Groílgemeinden mit weniger 

als 10 OOO Einwohnern 
Kleingemeinden . . . . . . 

1910 

1~I ) 199 

61 

1935 
11 ) 
44 I> 114 

59 J 

2 058 } ~ 1 079} 
10 306 12 ) 64 2 275 3 354 

ln Gemeinden über 10 OOO Einwohner wohnten im Jahre 1930: 

in der Hauptstadt Budapest . . 1 006 184 
in den 10 komitatsfreien Stiidten 670 802 
in den 44 kreisfreien Stadten . 1 204 265 
in Groílgemeinden . . . . . . 842 291 

3 723 542, also 32,84 °/o 
der Gesamtbevölkerung. 

Die Stelle der Gemeindeverbande nehmen in Ungarn die Komi
tate ein, die sich ihrerseits in Kreise (Bezirke) teilen. Die Zahl 
der Komitate betrug vor dem Frieden von Trianon 63, mit 
Kroaticn und Slawonien zusammen 72, im Jahre 1935: 25. Die 
Zahl der Kreise vor Trianon betrug 442, im Jahre 1935: 149. 

Nach dem ungarischen Recht ist die Anderung der Gemeinde
organisation von der formalen Verfügung der Gesetzgebung oder 
Verwaltung (Gesetz oder Verwaltungsakt) abhangig und steht in 
keinem unmittelbaren Zusammenhange mit der Seelenzahl. Unter 
<len Stiidten gibt es daher 4, deren Einwohnerzahl kleiner ist als 
10 OOO, hingegen gibt es Gemeinden mit mehr als 10 OOO, die wir 
darum zum Vergleiche mit den auf andere ausliindische Staaten 
bezüglichen Daten ebenfalls angeführt haben. 

Der Wirkung des Friedensvertrages ist es zuzuschreiben, da!! 
sich 12 entwickelte Groílgemeinden seit 1920 die Rechtslage der 
kreisfreien Stiidte erworben haben. Das bedeutet, dall wir von 
111 kreisfreien Stiidten 79 verloren haben und nur 32 verblieben 
sind. Heute zahlen wir nur deshalb 44, da sich inzwischen 12 (zum 
teilweisen Ersatz der ahgetrennten Stiidte) gebildet haben. Die 
Bedeutung dieser Bewegung iiullert sich im Zusammenhange mit 
der Entwicklung der Stiidte und mit der Erstarkung und Bedeu
tung des Ungarischen Stiidtetages als deren Bannertriiger. (S. XIV.) 

II. D i e A n s i e d 1 u n g i n n e r h a 1 b d e r G e m e i n d e n 
und i n de r z u r G eme ind e g eh ö r igen G e mark un g. 
Eín wichtiges Problem der Gemeindeverwaltung ist die Entwick
lung der Gemeindeansiedlung. Ein früheres Zeitaltcr dcr tadt
entwicklung war dadurch charakterisiert, dafl sich die Masse dcr 

1) Ohne Kroatien und Slawonien. 
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ansiedelnden Bcvölkerung innerhalb der engen Grenzen der Stadt 
staute. Diese vertikale Entwicklungsrichtung wurde in den letzten 
Jahrzehnten in jedem Lande durch eine Entwicklung in horizon
taler Richtung ergiinzt. Diese Tendenz wird sogar immer herr
s<:11-ender. D_as billigere Vorland der Stiid te (Extra villan) begünstigt 
diese Entw1cklung. Das Streben nach einem eigenen Heim, nach 
einem Familienhaus haben zu einer systemloscn extensiven Be
siedlung geführt, die mit der Verbesserung des Verkehrs meistens 
auch über die Stadtgrenzen hinausgriff. Auf solche Weise bildete 
sich einerseits auflerhalb des did.i.tbewohnten Stadtinnern eine 
spiirliche Siedlung auf dem Auflengebiete der Stiidte, anderseits 
entsteht, hauptsiichlich an der Peripherie der GroRstadt, ein Ring 
von Groflgemeinden und Stiidten mit ebenfalls dichtbesiedelten 
inneren Grundstücken, deren enge Berührung und fester Zu
sammenhang mit der GroRstadt viele nur gemeinsam lösbare wirt
!>chaftliche, verkehrstechnische, kulturelle und sanitiire Probleme 
aufwirft. So entstanden in jedem Lande die Metropole (Grofl
Berlin, Greater New York etc.). Dasselbe zeigt sich auch bei Buda
pest, wo sich um die Stadt 5 kreisfreie Stiidte und 12 Grofl
gcmeinden gebildct haben, mit rund 400 OOO Seelen, so dafl das 
Gebiet von Grofl-Budapest 1 400 OOO Einwohner umfafü. Das 
Ürganisationsproblem, das sich daraus ergibt, steht nunmehr vor 
der Lösung. 
. A~Rer dieser. in jedem Lande auftretenden Erscheinung spielt 
m emzelnen Te1lcn von Ungarn die sog. Gehöftesiedlung (Tanya), 
deren Anfange in ihrer heutigen Gestalt kaum 100 J ahre zurück
reichen, cine grofle Rolle. Sie hat sich vor allem in <len Getreide 
bauenden Gcgenden der groflen ungarischen Tiefebene entwickelt. 
Der Anfang der Bewegung fallt mit der Aufhebung der Leib
eigenschaft und der Verbesserung der Verkehrsverhaltnisse zu
sammen (erste Hiilfte des 19. Jahrhunderts). Von den 8 688 319 Ein
wohnern <les Landcs im Jahre 1930 fielen 1896 99?, d. i. 21,8 %, 
auf die Bevölkerung innerhalb der Gemarkung (Feldmark). Nach 
dem Ergebnis der Volksziihlung des Jahres 1910 betrug die Be
v?lkerung innerhalb der Gemarkung nur 13,2 % der damaligen 
Emwohnerschaf t von Gro!!ungarn. Die Bedeutung dieses Problems 
hat sich demnach im Trianon-Ungarn nahezu verdoppelt. Dieser 
Umstand gibt eine Erkliirung hierfür, dafl die Probleme der Be
völkerung innerhalb der Gemarkung den Autonomien grofle Sorgen 
bereiten. Ebenso f esseln sie auch die Aufmerksamkeit der 
Rcgierung und sind in jüngster Zeit Geo-enstand verschiedener 
!legier_ungsmaRnahmen. Zur Erleid.1terung der planmiifügen Arbeit 
1st be1 der Volksziihlung von 1930 zu allererst das statistische 
~aterial betreffs der Gemarkung aller solcher Gemeinden, in der 
d1e Zahl der zerstreut lebenden Einwohner 10 überschritt auf
gearbeitet worden. Nach den Aufarbeitungsresultaten der~elben 

Kommnnolwiss. Jnhrhud1 17 
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Volkszii.h]ung haben drei Viertel der Gemeinden (74,6 %) eine 
Gemarkungseinwohnerschaft von mindestens 10 Seelen. Die Ver
mehrung der Bevölkerung auf den lnnengebieten war in den 
Jahren 1921-1930 5 % und jene der Gemarkung 9,4 %. 

Die Bedeutung der Gehöftesiedlung in der groflen Tiefebene 
wird am besten durch folgende Zahlen veranschaulicht: Laut Volks
zii.hlung im J1:1.hre 1930 betrug sie in den 5 komitatsfreien Stii.dten 
der Tiefebene (Baja, Debrecen, Hódmezövásárhely, Kecskemét, 
Szeged) 33,3 %. ln dcn 21 kreisfreicn Stii.dtcn der Tiefcbene 30,2 %. 
ln 4 Groflgemeinden der Tiefebene aber, deren Einwohnerschaft 
zwischen 25 OOO und 30 OOO schwankt, erreichte sie 42,9 %. Die 

höchsten W erte waren 56,2 % und 52,4 % . 
III. D i e O r g a ni s a ti o n. Die auf die Organisation der 

ungarischen Gemeinden bezüglichen Bestimmungen haben nach 
dem Kriege alle eine Wandlung übcrstanden. Das auf die Residenz
stadt Budapest bezügliche Gesetz des Jahres 1872 wurde durch ein 
im Jahre 1930 erbrachtes und 1934 abgeii.ndertes Gesetz voll
kommen aufler Kraft gesetzt. Die Gesetze, die sidi auf die übrigen 
Stii.dte und Gemeinden beziehen, stammen aus dem J ahre 18 6. 
Sie wurden durch ein Gesetz au dem J ahre 1929 in zahlrPichen 
wesentlichen Punkten abgeii.ndert. 

Die Modifizierung bezog sich in erster Linic auf das Gemeinde
wahlrecht. Statt des früheren, abweichenden Systems ist das 
W ahlrecht nun auf die Basis der Reichstags-W ahlbereditigung ge
stellt worden. ln Budapest und den komitatsfreien Stii.dten ist 
jener wahlberechtigt, der im Gebiete der betreffenden tadt in 
die Namenliste der Reich tagswii.hler aufgenommen ist und min
destens seit 6 Jahren im Bereiche der Stadt wohnt oder dort seine 
Wohnung hat. Mit Ausnahme der komitatsfreien Stii.dte ist e in 
sii.mtlichen übrigen Gemeinden darüber hinaus Bedingung, dafl 
der Betreffende selbst - oder im Falle einer Frau: deren Gatte -
mindestens seit 2 Jahren einc direkte staatlidic Steuer in der Ge
meinde bezahlt. Die Voraus etzungen der Wahlrecht ausübung 
und der Wii.hlbarkeit stimmen im allgcmeinen cbenfalls mit <len 
Bedingungen des aktiven und pa siven Reidistagswahlredits übcr
ein. Das Gesetz <les Jahre 1930 hat das Geheime Wahlrecht in 
der Hauptstadt und da Gesetz des Jahres 1929 in den übrigen 

Stii.dten eingeführt. 
Frauen können in den tii.dten gewii.hlt werden. 
Die Hiilfte der Mitglieder <les die autonomen Rechte ausübenden 

Ausschusses ging in früherer Zeit aus <len Reihen der Höchst
besteuerten hervor, so zwar, daB diese in der Reihenfolge des 
geleisteten Steuerbetrages ohne Auswahl Mitglieder des Aus
schusses wurden (Virili mu ). lm Ausschusse der Hauptstadt 
Budapest gibt es solche Mitglieder seit dem Jahre 1924 nicht mehr; 
durch das Gesetz des J ahre 1929 aber wurde die Zahl der Höchst-
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beste u e r te n in den komitatsfreien Stii.dten von 50 % auf ¾ herab
gesetzt und die Höchstbesteuerten gelangen nun nicht mehr ohne 
Wahl in der Reihenfo]ge ihrer Steuern in den Aussdiufi, sondern 
werden durch eine Körperschaft gewii.hlt, in die von den Hödist
besteuerten sechsmal soviel aufgenommen werden, als gewii.hlt 
werden müssen. 

ln der Hauptstadt und den komitatsfreien Stii.dten rekrutieren 
sidi überdies 20 % der Mitglieder <les autonomen Ausschusses aus 
den Delegierten der lnteressenvertretungen, namentlidi der An
walts-, Notariats-, lngenieurs- und Arztekammer, <les Landwirt
schaftskomitees, des Sozialversicherungsinstituts und des Helden
kapitels. Aufler diescr Gruppe der Reformen, deren Bcstimmung 
eine Reditserwciterung darstellt, dient eine and,:re Gruppe zur 
Verbesserung der Vcrwaltung. Unter diesen Reformen sind fol
gende erwii.hnenswert: 

ln <len komitatsfreien Stii.dten ist neben der vielgliedrigen (bis 
180) und selten tagenden Hauptversammlung audi eine monatlich 
tagende Versammlung von wenigen Mitgliedern (16-24) gesdiaff en 
worden, die einen Grofüeil des Kompetenzkreises der Hauptver
sammlung übernommen hat. 

Den Wirkungskreis der Körperschaft hat in wichtigen Fragen 
der individuelle Wirkungskreis abgelöst. So hat das auf die 
Hauptstadt Budapest bezügliche Gesctz an Stelle des aus stii.dti
schen Magistratsrii.ten bestehenden stii.dtischen Magistrats, der 

unter dem Vorsitze des Bürgermeisters tatig war, den individuellen 
Wirkungskreis <les Bürgermeisters gesetzt. Ebenso hat man den 
Rat der kreisfreien Stii.dte aufgehoben und an seiner Statt den 
individuellen Wirkungskreis <les Bürgermeisters geschaffen. 

Man hat die Zahl jener Stellungen vermehrt, die nicht durch 
W ahl, sondern durch Ernennung besetzt werden müssen. Die W ahl, 
wo sie beibehaltcn worden ist, lautet nicht mehr auf 6 Jahre, son
dern auf Lcbensdauer in derselben Eigenschaft, und blofl zur Vor
rückung in cine höhere Stellung ist eine neuerliche W ahl not
wendig. Blofl der Bürgermeister wird auf bestimmte Zeit ge
wii.hlt. Auch hier sind aber die früheren 6 Jahre auf 10 Jahre 
verlii.ngcrt worden, die Hauptstadt Budapest ausgcnommen, wo 
dcr Bürgermeister auch weitcrhin auf 6 Jahre gewii.hlt wird. Hin
sichtlich sii.mtlicher Gemeindeangcstellten, einschliefüich der An
gcstelltcn der Hauptstadt Budapest ist ein neues einheitliches 
Di ziplinarrccht geschaffen worden. 

Zur Kontrolle des Haushalts der Hauptstadt Budapest ist ein 
hauptstii.dtischer Rechnungshof errichtet worden, dessen Direktor 
vom Minister dcs lnnern ernannt wird und dicsem vierteljii.hrlich 
Bericlit erstattet. Die den Haushalt der Klein- und Groflgemein
den kontrollierenden Komitatsrechnungsiimter sind bereits vor dem 
Kriege verstaatlicht worden; mit der Reform des Jahres 1929 sind 
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sie jedoch aus dem Wirkung kreise des Finanzministers dem 
lnnenminister unterstellt worden. 

IV. P 1 a n un g. Das Bild der tadte und Gemeinden mit mchr 
als 10 OOO Einwohnern hat nach dem Kricge eine so grofie Wand
lung erfahren, wie in keinem einzigen Jahrzchnt vorhcr. Ilin
sichtlich der Pflasterung und Asphaltierung der Wege, der Schaf
fung von Parkanlagen, der Parkierung von öffentlichen Platzen 
und Hauptverkehrslinien, der Verbe erung dcr öffentlichen Be
leuchtung, des Baue von Wa erleitung und Kana.len, der chaf
fung von Strandbadern und portplii.tzen, waren die Anforderun
gen im allgemeinen erhöht worden, und so cntstand zwischen den 
Bürgermeistern und Leitungen einzelncr tadte cin edlcr W ctt
streit in der Ausgestaltung und Entwicklung ihrer Gemcinden im 
Rahmen der zur Verfügung stehendcn matcriellen Mittel. ln dicser 
Bewegung spiclte auch der Umstand eine bedcuicnde Rolle, dafi 
der Friedensvertrag von Trianon das Land cincs Grofüeils seiner 
alten historischen Stii.dte - wie Prefiburg, Ka diau, Klauscnburg, 
Kronstadt u. a. - beraubte. 

Die Hauptstadt Budape t. die in dcn lctzten Jahrzehntcn dic 
Einwohnerzahl von einer Million erreichie, spielic auch in dicser 
Bewegung, enisprechcnd ihrer überragendcn Bedcuiung und ihrcn 
gröfieren matericllcn Kraften, eine führende Rolle. 

Aufier dieser spontancn, zum Teil vom Zufall abhii.ngigen tadt
verschönerungsakiion ·wurden jedoch in den Jahrzelmien nach 
dem Kriege auch im lntcrcsse einer planmafügen Entfaltung samt
licher Gemeindcn wichiigc und bahnbrcch ndc chritte unicr
nommen. 

Dies sind folgende: a} nter dcn rund 3400 ungarischcn Gc
meinden haben sich im Laufe der gc chichilid1cn ntwicklung bc
deutende Organisationsvcrschiebungen crgcben. Die Einwohncr
zahl einzelner Gemeindcn hat ich betrii.d1tlich vermehrt, ihre 
Organisationsform jedoch nicht geii.nderL Dic alte cinfache Or
ganisationsform ist aber in solchen Fallen zur Lösung der neuen 
gröfieren Aufgabcn nicht mehr geeignet. Auf solchc Art mag cs 
notwendig sein, dafi aus Kleingcmeindcn Grofigcmcindcn, aus 
Grofigemeinden krcisfrcie tii.dte und aus krcisfrcicn tüdien 
komitatsfreic tii.dte werden. Dcsglcich n bcstchcn für dcn um
gekchrten Fall Bcispiele. o werdcn durch die Auflas ung cin
zelner Fabriksanlagen, die Verlcgung wirtschaftlicher Knoten
punkte und leidcr bei viclen Gemcindcn auch durch <len Einflufi 
dcr neuen Trianongrcnzcn ungün tige Wirkungcn hervorgcrufcn, 
deretwegcn die Gemeinde oder tadt nur noch mühsam imstande 
ist, die alte Organisationsform beizub haltcn, an die sic sich jedoch 
auch heute noch immcr klammert; zumindc t verhindert die v is 
int e r ti a e die vernünftige l mgc taltung der Organisation. 
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Ferner gibt cs zusammengebaute Gemeinden, deren Vereinigung 

crwünscht crsd1eint. 
Ein wcitcres Problem ist die Entscheidung darüber, welche Ent

wicklung der Organisation die Verwaltung der Gemarkungsein
wohncrsdiaft in Gcmcinden mit ausgedehnten Aufiengebieten und 
, tarkcr Bevölkerung daselbst erheischt. Bci Ansiedlungen mit 
gceigneier Anlage und ausreichender Bevölkcrung mag die Bildung 
ncuer Gcmcinden, also die Teilung von Gemeinden, begründet 
sein, in wenigcr entwickelten Fallen aber die Schaffung von Ver
waltungscxposituren oder von Gehöftezentren in der Gemarkung. 
\Vcnn die Organisationsform der Gemeinde inadaquat wird, dann 
büfü dcren Verwaliung ihrcn Wirkungsgrad ein, wodurch unter 
<len Staatsbürgern hinsicht]ich <lessen, was die Verwaltung für sie 
leistet, grofie Unierschiedc zutage treien. Die Erkenntnis dieser 
Verschiebungen und Mifiverhaltnisse ist für den Aufiensiehenden 
lcichter als clen davon Betroffenen. Sie drangt sich notwencliger
weise d<.>r Auf sichtsbehörde auf, die einen gröfieren überblick hat, 
hesonders abcr dcr Regicrung, die alles übersieht. Doch zieht die 
fasse der laufcndcn Angelegenheiten die Aufmerksamkeit auch 

dcr Regierung von der unverzüglichcn Fest tellung der Wirkungen 
dcr in cincr langen Zeitspanne abrollenden unmerklichen Ent
wicklung ab. Darum bleibt die Feststellung der Diagnose und die 
Ausarbeitung dcr Richtlinien Aufgabe der Wissenschaft. Die nach 
dem Kricgc nachdrücklichst betonte Forderung nach Rationalisie
rung der Verwaltung aber unterstützt mit dem Gewichte der 
öf fcntlid1en Mcinung dic Revision der Organisation der Verwal
tungscinhciten nach derart festgestellten Gesid1tspunkten. Dies 
ist audi in Ungarn geschehen. 

Als Ergebnis einer gründlichen überprüfung samtlicher Ge
meindcn und födte des Reidies ist zu Ende des Jahres 1935 im 
Verlage des U n g a r i s e h e n V e r w a lt u n g s w i s s e n -
s eh a f t 1 i eh e n F o r s eh un g sin s tit u t s m Budapest eine 
crsdiöpfcnde Abhandlung über die rationelle Regeluno- der Or
ganisationseintcilung der Gemeinden erschienen 2). Die ,~ichtigstcn 
Ergcbnisse diescr Schrift zeigen, dafi die Einwohnerzahl der Klein
gemeinden zwisd1en 100 und 5000, die der Grofigemeinden zwischen 
200 und 35 OOO, die der kreisfreien tii.dte zwi.sdien 7000 und 75 OOO 
die der komitatsfr icn födte aber zwischcn 25 OOO und 1 Millio~ 
schwankt. Wir hab n cs hier demnad1 mit schr groflen Extremen 
und einer incinandcrgreifcnden Gröfienvcrteilung zu tun. Ebenso 
~rofic Untcrschi de gibt es hinsichtlich der Flad1e der Gemeinden. 
Die Flache der Klcingemeinden cr trcckt sich von 30 bis 10 OOO 
Hektar, die dcr Grofigemeinden ebenfaJls von 30 bis 40 OOO Hektar 

' 
2) .i\ls6 László: A községszervezés alapelvei. Budapest, 1935. 240 S. 

Der Titel auf Deutsch: Ladislaus von Alsó: Die Grundprinzipien der 
Gemeindeorgani ation. 
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die der kreisfreien Stadte von 700 bi 70 OOO Hcktar, die dcr 
komitatsfreien Stii.dte aber von 5000 bis 100 OOO Hcktar. Das dritte 
bezeiclrnende Merkmal ist die Bevölkerungsdichte. De Reichcs 
durchsdmittliclie Bevölkerungsdichtc i t 93,4 %. Die Bevölkcrungs
dichte der Kleingemeindcn betrii.gt pro km2 5-2000, die dcr 
Grofl-Gemeinden 5-5000, die der kreisfreien füdte 40 bis über 
5000, die der komitat freien tadte 60 bis 5000. Au der Unter
suchung der diesbezügliclien Daten gcht hervor, dafl die Bevöl
kerungsmenge der Mehrzahl der Kleingcmeinden zwischen 300 und 
2000 Seelen, die Flaclie zwi chen 200 und 2500 Ilektar, die Be
völkerungsdiclite pro km 2 aber zwischen 20 und 150 eelen 
scliwankt. Dic Bevölkerung der fehrzahl der Groflgemeindcn 
liegt zwischen 1000 und 5000 eelcn, dic Flii.che zwi clicn 2000 und 
5000 Hektar, die Bevölkerung dichte Z\\·ischen 20 und 150 eelcn 
pro km2• Die Bevölkerung der kreisfreien Stii.dte schwankt 
zwischen 10 OOO und 50 OOO eelen, die der Mehrzahl der komitats
freien Stii.dte aber erhcbt sicli über 50 OOO. Aus dicsen und an
deren Gründen liifü sicli folgern, dafl zwischen dem Typu dcr 
Grofigemeinden und dem der krei freien Stadte noch ein fünfter 
Gemeindetypus notwendig wiire. 

Die methodische Unter uchung führt wciter zu der Feststellung, 
dafl die Organisation einteilung de gröfüen Teil un erer Gc
meinden entsprechend ist. Hingegen gibt es cinc betrii.chtlid1e 
Anzahl solcher Gemeinden, deren Organi ationscinteilung nidit 
entsprechend ist. ln solchen Gemeindcn ist cinerscits die Andc
rung <les Gebietes, andererseits der Ürganisation notwendig. 

Eine A.nderung de Gcbiete ist uncrlii.füich in den Fallen vou 
Exklaven odcr olchen Grenzgebieten, die durch natürliche Hind r
nisse abgetrennt sind, im Falle der V creinigung von zu ammen
gebauten Gcm einden, der ufhcbung einer gczwungenen Ver
einigung und der entsprcchenden bünderung dcs Gebietcs von 
Siedlungen mit übermiifüg geringcr oder übermüflig hohcr Be
völkerungsdich te. 

Eine Anderung der Organi ation form dcr Gcmeinde i t not
wendig in folgenden Fallen: bci dcr uflassung der elb tii.ndig
keit von Zwerggemeinden (mit weniger als 300 eelen), bei dcr 
Erhebung von Kleingemeinden mit grofler Einwohnerzahl zu Grofi
gemeinden, bei der Rückentwicldung von Groflgemeinden mit 
geringer Einwohnerzahl, b i der Eingliederung von Groflgemein
den mit zu hoher eelenzahl in eine höhere Katcgorie, bei der 
Rückentwicklung der krei freien füdte mit ni driger eelenzahl 
und der Eingliederung von tiidten mit Dorfcharakter in eine 
entsprechende andere Kategorie. Eine dritte Gruppe :bilden 
chliefüich die Anderungen der Kommunalverbii.nde durch Um

legung einzelner Gemeinden in andere Kommunalverbiinde sowie 
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durch Bildung von Gehöftemittelpunkten auf Gebieten, die zur 
Y erselbstii.ndigung ungeeignet sind. 

Die e Zielsetzungen der Abhandlung haben natürlich eine ideale 
Lösung vor Augen. Da die Arbeit jedoch auf Grund einer űber
prüfung samtlicher Gemeindcn <les Reiches zustande gekommen 
i t, kann sic realpoliti ch verwirklicht werden. Auf dieser Grund
lage <larf eine planmii.füge Aktion erwartet werden, tatsii.chlich 
stehen die vom lnnenministerium getroffenen Teilmafinahmcn mit 
diesen Leitsiitzen im Einklang. 

b) Die Grenze cler Gcmeinden mit gröfierer Gemarkung zerflillt 
überlieferungsg<'müfl in verschie<lenc Teile, die im Volksmunde 
R i e de gcnannt und so unterschieden werden. Die Namen dieser 
Riede sind auch in Ort - und Generalstabskarten auf genommen, 
beziehen sich jedoch auf Gebiete, die weder geographisch noch 
im Verwaltungswege genau umschrieben sind. Besonders die 
gcnaue Bcstimmung der zerstreutcn Gehöftesiedlungen und ihre 
Behandlung durch die Verwaltung wird wesentlich leicliter im 
Falle dcr Feststellung der geographischen Grenzen der einzelnen 
Riede sowie der Unterabteilungen <les Gemeindegebietes durch 
cinen V crwaltungsakt. Auch diese Arbeit i t in Vorbereitung so 
weit gediehcn, dafl das Innenministerium durch die einzelnen Ge
meinden die Einteilung ihrcr Gemarkung in Riede in die Ge
neralstabskarte von 1 :75 OOO eintragcn und auch die darauf be
züglichcn rechtlichen und geschichtlichen Daten sowie Angabcn der 
Volksübcr lief erung einsammeln liefi. 

Auf Grund diescr Vorarbeiten und nacli Anhörung der Kommu
nalvcrbandc (Komitatc) wird das Ministerium die Riedeinteilung 
durch cinen Verwaltung akt fixieren, damit diese Riede in Zu
kunft jedcm V crwaltungszweige als Grundlag dienen können. 

e) Die Hauptstadt Budapest ist cin selbstii.ndiges Munizipium. 
lhre Einwohnerzahl übersteigt 1 Million. Um ie herum hat sich 
jedoch, wie bereits erwii.hnt, ein gcschlos ener Ring von kreisfreien 
Stii.dtcn und Grofigemcindcn gebildet, deren Seelenzahl rd. 400 OOO 
betrügt. ie alle fallen auf da Gebiet des Komitats Pest, von 
dPm Budapest umgeben wird, und sind diescm untergeordnet. 
Diese Gemcinden stehen jedoch sozial und wirtschaftlich in einem 
engeren Zusammenhange mit Budapest als mit dem Komitat Pest. 
Von daher rührt das Problem G r o fl -Bud a p est, das die inter
cssiertcn Faktoren seit Anfang dieses Jahrhunderts beschaftigt. 
über die Lösung die e Problems i t bereits i. J. 1908 aus dn 
Feder dcs damaligen Bürgcrmeisters von Budapest eine Abhand
lung er chienen, die mit den Worten schlieflt: ,,Je spii.ter die 
Frage dcr Vereinigung von Budapest und seiner Umgebung einer 
Lö ung zugef ührt wird, um so ungünstiger werden die Umsfünde 
sein, vor allem für die Hauptstadt." Seither ist mehr als ein 
Vierteljahrhundert verstrichen und das Problem ist noch immer 
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nid:it gelöst worden, was ím groflen und ganzen der Krieg ver
schuldet hat. Ein Grofüeil der umliegcndcn Gemcindcn hat sicb 
zu Stadten entwickelt und Budapest selhst ist ohne cinheitlichen 
Entwicklungsplan gewachsen. Da Problcm driingt; im Jahre 
1934 ist tatsiid:ilich ein Gcsctzentwurf zur Lösung <les Problcms 
fertig geworden. Seine Grundprinzipicn sind: 

Die umliegenden Gemeinden ver chmelzcn tcils in den bercits 
bestehendcn kreisfreien fadten, teils bilden sic sich zu neuen 
kreisfreien Stadten um, zwar so, dafl die Haupt tadt von zusammcn 
8 kreisfreien tiidten um chlossen wird. Diesc würden aus dem 
Komitat Pest ausscheiden und ein selbstandiges Komitat bilden. 
Zur Erledigung der der Haupt tadt Budapest und diesem neuen 
Komi tat gemeinsamen Auf gaben würde sich untcr dem amen 
Stadtbaurat von Groflbudapest eine eigene öffentlich-rechtlicbe 
Körperschaft konstituicren. Diese würdc sid:i aus keiner groflen 
Anzahl von Mitglicdern (24) zusammensetzen, von <lenen ein 
Drittel durch das Staatsoberhaupt ernannt, cin Drittel von der 
Hauptstadt Budapest, cin Drittel aber von dem neuzuschaffendcn 
Komitat gewiihlt werden würde, so dafl auf jede kreisfreie tadt 
je ein Vertreter entfiele. Den Prii identen und Vizepriisidenten 
würde das Staatsoberhaupt ernennen. 

Die Aufgaben des Rates wiiren: 
1. Aufstellung eine Programms der tadtentwicklung und 

Stadtplanung, eines tadtbau-, traflen- und Kanalbauprogramms, 
eines W asser-, Gas- und tromleitung - sowie Verkehrsprogramms 
für Grofl-Budapest; Durchführung eines allgemeincn Regulic
rungsplanes im Rahmen der dem Ratc zur Vcrfügung stehendcn 
Geldmittel; Scbaffung eines Bau tatuts von Grofl-Budapest. 

2. a) űberprüfung und Genehmigung der au führlicben Regu
lierungspliine, der Pliine hin ichtlich de traflen- und Kanalnetze , 
der Wasser-, Gas- und elektri cl:i.en tromleitung owie des Ver
kehrsnetzes und der nterbringung der unter cine besondere Be~ 
triebskonzession f allenden Industrieanlagen von Budapest und der 
in den Verband von Grofl-Budape t gehörigen tiidte; 

h) Aufsicht und zweitinstanzlicl:i.e erfügung in allen Gruncl
stückregulierungs- und Bauangelegenheiten sowie wasserrechtlichen 
Fragen. 

Die vorgeschlagene Lö ung be chriinkt sich demnad:i auf die 
Grundlegung der Stadtplanung und die icherung der für rid1tig 
befundenen Stadtentwicklung pliine, d. h. auf jenen toffkreis, 
hezüglid:i des en die ützlicl:i.keit einer einheitlid:ien Aktion owohl 
für Budape t, wie auch für die mit Budapest durch die natür
licbe Lagc und sozial verbundenen r acl:i.hargcmeinden mit tiidti
schem Charakter ühcr jeden Zweifel erhaben i t. 

Die Erhaltungskosten de tadtbaurates von Grofl-Budape t 
würden von der Hauptstadt Budape t und <len in ihren Verband 
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gehörigen kreisfreien Stiidten getragen werden, und zwar in einem 
Verhiiltni , das ihrer im Rate eingenommenen paritiitischen Stel
lung entspricht. 

d) G e s e t z e n t w u r f ü b e r B a u f r a g e n. Um die Ent
wicklung dcr Süi.dte von den Schiiden aller Zufiilligkeiten und 
Folgcwidrigkeiten zu hefreien und im ganzen Laude auf gleichem 

iveau sichern zu können, ist die verpflid:itende Festlegung der 
Stadtregulierungspliine unhedingt nötig. Da diese Frage durch dic 
hisherig n Gesetzc nicbt geregclt wird, hat der Handelsminister 
einen Gesetzentwurf über das Bauwesen ausgearheitet, in dem 
er jede komitatsfreic und kreisfreie Stadt dazu verpflichtet, nach 
dem vorher fcstzulegenden Stadtregulierungsplane Straflen, Gassen 
und Pliitze anzulegcn, öffentliche Pliitze zu schaffcn, die Bau
pliine umzuarheiten und öffentliche oder Privatbauten aufzu
führen. Gleichzeitig crkliirt er, dafl jede Grofl- und Kleingemeindc 
<len Handelsminister ersuchen dürfe, diese Vorschriften auch auf 
sic auszudchnen. 

Der Gesetzentwurf enthiilt ausführlicbe Vorschriften hinsichtlich 
der Ausarbeitung <les Regulierungsplanes und aller Fragen, die 
mit <les en Verwirklichung zusammenhiingen, so der Grundstück
auf teilung, der Grundstückvereinigung, der Grundstückumbildung, 
der Grundstückgrenzregulierung und -enteignung. 

Gleicherwei e sichert dieser Enhrurf gcwisse Mittel zur Deckung 
der Stadt- und Gcmeinderegulierung und modifiziert entsprechend 
die positiven Bcstimmungen der Bauverwaltung und der Bau
ordnung. 

Diescr Gesctzentwurf befindet sich jedoch noch im Stadium der 
interministeriellen Vorhereitung. 

V. V e r b e s s e r un g d e r W o h n v e r h ii 1 t n i s s e. Auf diesem 
Gebiete warcn folgende Aktionen von weitgehender Bedeutung: 

Die ungarischc Gesetzgehung hat i. J. 1920 eine wichtige Boden
reform vollzogcn, bei der hesondere Aufmerksamkeit darauf ver
wendet wurde, dafl einerseits hesitzlosen landwirtschaftlichen Ar
beitern, andcr cits Kriegsinvaliden, Kriegerwitwen und Krieger
waisen Hausstellcn zugute kommen. Die Durchführung der Aktion 
erstreckte sich auf J ahre und die Aufteilung von Hausstellen er
folgte in 2687 von 3400 Gemeinden des Reiches, d. h. in ¾ aller 
Gemeinden. Ilausstellen erhielten 250 OOO Familien, verteilt 
,rurden 700 OOO Katastraljoch (a 1600 Quadratklafter). 

Da Landes-Grundhesitzregulierungs-Gericht, das zur Durch
Iiihrung der Bodcnbesitzreform gebildet ~rde, hat durch Ver
teilung der für Ilausstellen bestimmten Gebiete zur Entwick
lung dcr Gcmeinden und Stiidte bcigetragcn, hat die Entwicklung 
der Kleingemeinden zu Groflgemeinden begründet und an 
35 Orten für die Entstehung ncuer Gemeinden geeignete Anlagen 
geschaffen, clie also die Umwandlung von Gcmarkungen oder 
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Gehöftemittelpunkten m selbstiindige Gemeinden notwendig er
scheinen lieflen. 

b) Um das Bauen auf den verteilten Hausstellen zu erleichtern, 
organisierte die Regierung eine Kreditaktion. Die Abwicklung 
der Aktion wurde der La n de s g e no s s e n s eh a f t de r dö r f-
1 i eh e n K 1 e i n w o h n b a u t e n (F a k s z) überlassen. Diese 
Aktion, die schon seit mehr als 10 J ahren im Gange ist, gewiihrt 
völlig unbemittelten Elementen, die zum Aufbau ihres Hauses 
aufler ihrer eigenen und der Arbeitskraft ihrer Familien kaum 
noch irgendetwas beisteuern könnten, einen Baumaterialkredit. 
Geldkredite gibt die Faksz überhaupt nicht. Das mit 4 % ver
zinsliche Darlehen mufl innerhalb 20 Jahren zurückgezahlt werden. 
Sein Maximalwert betriigt 1500 Pengö; in den Besitz dieses Dar
lehens können unbemittelte landwirtschaftliche Arbeiter und 
Kriegerwaisen gelangen, um auf ihren leeren Hausstellen mit dem 
Bau beginnen oder schon begonnene Bauten vollenden zu können. 
Die Darlehen belasten auf Grund einer besonderen Bestimmung 
des Gesetzes auch ohne grundbücherliche Eintragung die Liegen
schaf ten als Reallast. 

Die Genossenschaft hat bis Ende 1935 in mehr als 1600 Ge
rneinden zum Bau von 39 OOO Hiiuscrn 54 Millionen Darlehen ge
geben. 

e) Die Genossenschaft für dörfliche Kleinwohnbauten gewiihrt 
nur Materialkredite. Damit kann aber die Errichtung von 
Familienwohnhiiusern in Stiidten nicht gesichert werden. Aus 
diesem Grunde hat die Regierung im Jahre 1930 zur Förderung 
der Familienhausbauten öffentlicher Angestellter die La n de s -
W o h n b a u kredit g e no s s e n s eh a f t durch Kredite ins 
Leben gerufen. Diese Genos en chaft gewiihrt im Sinne eines 
diesbezüglichen Gesetzes für die Einrichtung von Familienhiiusern 
oder gröfleren Wohnhiiusern in gesondertem Mieteigentum an 
öffentlid1e Angestellte (Pensioni ten und Witwen) oder Bauwillige 
anderer Beschiiftigung, Bargeldkredite und emiitiert auf Grund 
der hieraus entstandenen Forderungcn verlosbare Obligationen. 
Das Gesetz hat der Genossenschaft verschiedene Begünstigungen 
eingeriiumt, hat so für den Kapitals- und Zinsendienst der seitens 
der Genossenschaft emittierten Obligationen gegenüber dcren Be
sitzern im Namen des Staates Garantien übernommen und den 
auf solche Weise entstandenen Hiiusern eine auflcrordentliche 
Steuerfreiheit zugesichert. Der Zinsfufl der Darlehen der Ge
nossenschaft war 7 %, wurde in jüng ter Zeit aber auf 5,5 % herab
gesetzt. Der Durchschnitt der flü siggemachten Darlehen betrug 
11 500 Pengö. Die zur Deckung dienenden Liegenschaften sind 
bis zur Höhe von 38 % ihres durch chnittlichen W ertes bela tet. 
Demnach hat die Genossen chaft, die bis Ende 1935 für 5220 

F'amilienhiiuser und 211 gröflere Wohnhiiuser in gesonderiem Miet-
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eigentum Darlehen in der Höhe von ungefiihr 27 Millionen Pengö 
gegeben hat, die Abwicklung einer Bautiitigkeit in der Höhe von 
60 bis 65 Millionen Pengö ermöglicht. Von den aus diesen Dar
lehen geschaff enen Wohnungen sind 8 % einzimmerig, 41 % zwei
zimmerig, 32 % dreizimmerig, 15 % vierzimmerig und 4 % fünf
oder mehrzimmerig. Diese Hauser sind zum überwiegenden Teile 
in Stiidten gebaut worden und haben deren Entwicklung ge
fördert. 

Zur Eindiimmung des Wohnungsmangels nach dem Kriege 
wurden von mehreren Stiidten selbst Zinshiiuser errichtet, wobei 
durch entsprechende Auswahl der örtlichkeit dieser Hauser auch 
verscliiedene Stadtentwicklungs- und Stadtverschönerungsprobleme 
gelöst werden konnten. 

d) Um dem Wohnungsmangel zu steuern und die Arbeitsmög
lichkeiten zu vermehren, gewiihrte der Staat nach der Errichtung 
neuer Gebiiude oder beim Aufbau von neuen Stockwerken eine 
Haussteuerfreiheit von 15-30 Jahren, und zwar bezog sich die 
30 jiihrige Steuerfreiheit auf jene Hauser, die bis spiitestens Ende 
1927 in bewohnbarem Zustand gesetzt wurden, die 25 jiihrige Steuer
freiheit auf Iliiuser, die bis Ende 1928, die 20 jiihrige Steuerfreiheit 
auf Hauser, die bis Ende 1930 bezogen werden konnten. ln Buda
pest wurde auflerdem für einzelne Straflenlinien aus Stadtregu
lierungsgründen und solchen Hausern, die den hygienischen An
forderungen entsprechen, sowie mit Heizvorrichtungen für hei
mische Kohle und Kohlenprodukte ausgestattet sind und sich in 
Rayonen befinden, die die Hauptstadt bereits mit öffentlichen 
Einrichtungen (Wasser, Gas, Elektrizitiit) versehen hat, eine dreifüg
jiihrige Steuerfreiheit gewiihrt. Die hygienischen Anforderungen 
beziehen sich auf die geriiumige Anlage der Wohnzimmer und 
Küchen und auf jene Vorschrift, dafl sich in jeder Wohnung ein 
eigenes Klosett und in zweizimmerigen Wohnungen ein eigenes 
Badezimmer befinden müsse. 

ln jüngster Zeit hat der Staat auch für die Kosten der Moder
nisierung von Wohnungen iilterer Hauser Steuerbegünstigungen 
zugesprochen. 

VI. E n t w i e k 1 un g d e s S t r a fl e n n e t z e s. Der Ausbau 
des Straflennetzes ist für die Entwicklung der Gemeinden und 
Stadte eine ebenso wichtige Voraussetzung wie der der Eisenbahn
vcrbindung. Es ist eine dringende Aufgabe des Staates und der 
Munizip1en im Rahmcn des Reichsprogramms, dafl die Haupt
verkehrslinien, auf <lenen sich der Durchgangsverkehr mit dem 
Auslande vollzieht, mit einer staubfreien Straflendecke versehen 
und die die Radialstraflen verbindenden Straflen, die aus Landes
vcrkehrs-, touristischen oder sonstigen besonderen Gesichtspunkten 
eine Verkehrsbedeutung bcsitzen (Straflen 2. Klasse), zu einem 
auch dem Autoverkehr genügendcn Straflennetze umgebaut werden. 
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Der Umbau der Strafien dritter Kia e ist weniger eilig. Hin
gegen ist es vom Standpunkte der Gcmcinden aus überaus wichtig, 
die sogenannten Zufahrtsstrafien au zugestalten, was so viel be
cleutet, dafi jede Gemeinde über eine trafie verfügcn soll, dic 
zu jeder Jahreszeit gleichmafüg benützt werden kann und die sie 
mit der nachstliegenden gepfla terten trafic verbindet. Der Bau 
dieser Zufahrtsstrafien galt in <len 5 Jahren von 19-0- 35 als eine 
der wichtigsten Aufgaben; wahrend die cr Zeit wurden 1100 km 
Zufahrtsstrafien ausgebaut. Die Au gc taltung von weiteren 3 00 km 
ist notwendig. Die 1100 km ermöglichten die Verbindung von 
167 Gemeinden; noch ausstiindig i t die Verbindungsstrafie von 
643 Gemeindcn, deren Einwohnerzahl insgesamt 550 OOO betrügt. 

VII. Di e P o l i z e i. Der öffentliche icherheitsdien t wird in 
Ungarn teils von der Polizei, teil von der Gendarmerie versehen. 
Die Gendarmerie, die seit 1 1 ver taatlicht und militari ch organi
siert ist, versieht ihn in Klein- und Grofigemeinden und in der 
Gemarkung der Stiidte. Die Polizei, die den icherheitsdien t in 
den komitatsfreien und kreisfreien tadten versicht, war seit dem 
Jahre 1881 nur in der Hauptstadt Budapest vcrstaatlicht; der 
Wirkungskreis der hauptsfadti chen taatspolizei i t dann auf die 
Gemeinden in der Umgebung von Budape t, die in <len prengel 
von Grofi-Budapest gehören, tufenwei e ausgedchnt worden. Doch 
in den übrigen komitatsfreien und krci freien füdten besafi die 
Polizei eine autonome Organisation. ach dem Umsturze cler 
Proletarierdiktatur im Jahre 1919 ,vurde die Polizei jcdoch auch 
in diesen Stiidten verstaatlicht, so dafi der öffentlichc icherheits
dienst seither im ganzen Lande au chliefüich von staatlichen Or
ganen ver ehen wird, und zwar in den tiidten und in einzelnen 
durch den Innenminister bezeidmeten Grofigemeinden von dcr 
Staatspolizei, in allen übrigen Gebieten von der Gendarmerie. 

Die Verstaatlichung dcr Polizei machte eine Verbe serung <les 
öff entlichen Sicherheitsdienstes möglich, gleichzeitig aber wurden 
die Stiidte von den Ko ten zur Erhaltung der Polizei befreit. Ein 
Gesetz des Jahres 192 hat jedoch den Innenminister dazu cr
machtigt, von der Hauptstadt, den komitatsfreien und krei fr icn 
Stadten einen Beitrag zu <len Ko ten der taatspolizei einzuheben. 
Die Beitragssumme darf nicht höher sein als 3 % der Einnahmen 
der Stadt und darf 15 % dcr Au gabcn dcr taatspolizci nid1t 
übersteigen. 

VIII. Ö ff e n t 1 i eh e G e und h e i t s p fl ege. Der wich
tigste F ortschri tt der achkrieg jahre be teh t in clcr grofien Ver
breitung <les Gedankens de praventiven Gesundheitsschutzes und 
besonders in der Auswahl der ent pr chcndcn Mcthoclen dc saniUi.
ren Sd:rntzdienstes in den Dörfcrn und im Bcginn der Organisation. 
Mittelpunkt dieser Arbeit i t da taatliche Hygicnische lnstitut, 
das im Jahre 1925 unter Mitwirkung der Rockefeller tiftung in Bu-
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dapest gegründet wurde. ln diesem Institut werden die staa!~arz~
lichen Kurse abgehalten; ferner veranstaltet es Lehrkurse fur d1e 
Kreis- und Gemeindearzte und leitet die staatliche Pflegerinnen
und Fürsorgerinnenbildungsanstalt. Es nimmt mit seinen Provinz
stationen samtliche, mit den epidemischen Krankheiten verbun
denen Laboratoriumsuntersuchungen vor und kontrolliert alle 1m 
Yerkehr bcfindlichen Heilmittelspezialitiiten. 

Erste zukünftige Auf gahe des ln füuts wird es sein, die hygie
nischen Verhültnisse der Dörfer zu verbcssern. Zu diesem Zwecke 
bildet cs Fürsorgebezirke. Ende 1934 waren bereits 74 solcher 
Bezirke organisert, in <lenen sich 285 Gemeinden befanden und 
cine 650 OOO Seelen umfassende Gesundheitssdmtzarbeit im Gange 
"ar. Diese erstreckt sich auf den Mutter- und auglingsschutz, 
auf die Bctreuung von chulkindern und Tuberkulösen, auf die 
soziale Fiir orge und clie Heimpflege mittelloser Kranker. Die 
Kreise sind aber auch führend im Kampfe gegen die anstecken
den Krankhciten, das Trachom, dic Tubcrkulose und die Geschlechts
krankheitcn. 

Das Insfüut untersucht regelmafüg samtlichc Trinkwüsser des 
Landes, schafft Musterbrunnen zur Verbesserung der Wasserver
sorgung des Dorfcs und prüf t auch die Frage dcr Erzeugung von 
unschadlichem atureis. Beo-reiflicherweise können bei der Sorge 
für die Hygiene in den Dörfern nicht derart ideale hygienische 
Einrirotungen angestrebt werden wie inden Süidten. Wir bemühen 
uns auf diesem Gebiete um möglidie und nidlt um ideale Lösungen. 

Die vom Staathchen Hygienischen Tnstitut auf dem Gebiete <les 
1utter- und auglings chutzes geleistete Arbeit findet im Wirken 

<les Landes- tephanieverbandes, eines Sozialvcreins, <lessen Tatig
keit bis in das Jahr 1915 zuri.ickreicht, eine schöne Erganzung. 
Der tephanieverband versieht in 461 Gemeinden den Mutt~r
und auglingsschutz. Die Arbeitsteilung zwischen dem Stephame
verband und dem Landesinstitut für allgemeine Hygiene erfolgt 
derart, dafi jener möglichst in Gemeinden mit mehr als 3000 Ein
wohnern, dieses in Gemeinden mit weniger als 3000 Seelen arbeitet. 

owohl die Kreise für Gesundheitsschutz als auch die Zweig-
tellcn <les Stephanieverbandcs kommen mit materieller Unter

stützung eitens der Gemeinden gewöhnlich auf der Grundlage 
zu tande, dafi der Staat o<ler der tephanieverband die Personal
au gaben und die Gcmeinde die Sarokosten übernimmt. 

eben dem praventiven Gesundheitsschutz ist jedoch auch das 
pitalwesen nicht zuriickgeblicben. eine Entwicklung aufiert sich 

darin, dafi die B ttenzahl der Krankenhauser im Jahre 1921 
26 451, im Jahre 1934 aber 44 347 betrug. An der Enh~icklung der 

pitüler haben auch die Stiidte ehr bedeutenden Anteil, besonders 
die Ilauptstadt Budap st steht in der Opferbereitschaft für das 

pitalwesen an der pitze. 
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IX. Ö f fent 1 i ch e r Unt e r r i ch t. Der foglid:ie Volksschul
un~erricht_ ist in U~garn seit dem Jahre 1868 für jedermann obliga
torisd:i. D1e Verpfhchtung zur Erhaltung von notwendigen Schulen 
belastet. im Sinne des Gesetzes die Gemeinden. Wenn jedoch die 

Konfess10nen oder der Staat, unter msüinden audi Interessen
gemeinschaften für Volksschulen in entsprechender Zahl Vorsorge 

t~eff~n, wird die Gemeinde jener Verpflichtung enthobcn. Hin
s1chthdi der Durdiführung de Gesetzes be tanden aud1 bei Aus

bruch des Krieges immer nodi Miingel, die sich wiihrend der Krie«s

ja~re nur noch vergröí!erten; chliefüidi ergab sidi als Folge <les 
Friedensvertrages von Trianon eine früher vollkommen unbckanntc 
Lage, deren drei Hauptf aktoren die folgendcn waren: 

a) Groí!er Rückgang der Zahl dcr diulpflichtigen infolgc dcs 

Geburtenausfallcs wiihrend de Krieges. Laut Angabcn der Volks

ziihlung von 1920 betrug die Zahl dcr Sdiulpflichtigen dicses 

Jahres 1109 639; dicse Zahl sank im Jahre 1925 auf 738 097. adi

her setzt neuerdings der Aufstieg ein und stabilisiert sich seit 1931 
um rund 1 Million Sdiulpfliditiger im Jahre. 

. h). Infolge dcs Fricdensvertrage waren viele ungarisdie Lehrer, 

die ~hre Stellungen vcrloren hatten, gezwungen, die abgetrenn1.en 

Geb1et_e zu ver~asscn und im Mutterlande eine An tellung zu udien. 

Auf d1ese We1se machte sidi natürlich ein ühcrschufl an Lehrern 
hemerkbar. 

~) Fern_1? w:ar die 1':r diütterung des Geldwcrtes als Folge des 
Kr1eges fur d1e mater1elle Lage der schulerhaltenden Gemeindcn 
und Kirchen von so schwerer Auswirkung, daí! diese ihrcr Ver

pflichtung auf Förderung der diulen kaum nadikommcn konnten. 

Es hat_ jedoch die Statistik gezeigt, daí! die V crwirklichung der 

Sdiulpfhdit aus folgenden Gründen Hindernissen begegnete: ln 
Kleingemeinden, in Meierhöfen und vor allem in der Gchöf t welt 

der ungarischen Tiefebene gibt e viele Gehiete, wo chulen ühcr

h!1upt fehlten, und wo auch die ganz kleinen, 6-7 jiihrigen Kinder 

~me1;1- mehr als 6 km wciten Weg hattcn zurücklegen müssen, um 

m eme Schule zu gelangen. Aber auch ein Teil der schon bc

~-tehe~den und schl~cht verteilten Gebaude war haufallig gewordcn, 

uherd1es waren die diulen so üherfüllt, dafl sie die gesamten 

sdiulpflichtigen Kinder audi hei ahwechselndem Unterricht nicht 

fa~sen konnten und diliefllidi vielfadi audi dadurch Schwierig

keiten entstanden, da.íl die geflüditetcn Lehrer vom Kultusminister 

üh~rfüllten Schulen zugeteilt ,vurden, ie jedodi in den Gemeinden 

keme Wohnung erhalten und auf soldie Art ihre Tiitigkeit nicht 
beginnen konnten. 

Alle diese Gründe hesti!111°ten die ungarische Ge etzgehung, in 

den Jahren 1925-30 eme gro.ílzügige diuleinriditungsaktion 

?urchzuführen, als e~ die materielle Lage des taates gestattetc. 
m mehreren Ahsdimtten in gesamt 51 Millionen Pengö für den 
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Bau von Lehrsiilen und Lehrerwohnungen zu verwenden. Diese 

Aktion wurde vom Unterrichtsministerium nach einem auf aus
führlichen statistischen Daten beruhenden Schulentwicklungs
programm verwirklicl1t. Von cler erwiihn1.en Summe wurden zu

sammen 5095 Lehrsiile hzw. Lehrerwohnungen gesdiaffen. Diese 
5000 Schulcn sind 1.eils Eigentum des Staates, teils von Gemeinden, 

teils von Kirchen und lnteressengemcinschaften. Der Staat ge
wiihrte auch nichtstaatlichen Schulerhaltern Suhventionen, wobei 

der Grundsatz entscheidend war, da.íl überall nur solche Faktoren 

hauen mögcn, dic zur Erhaltung der Sdiulen am geeignetsten sind. 

Man machte audi zwischen staatlichen und niditstaatlichen An
stalten keinen Unterschied, da es als Hauptgesichtspunkt galt, mit 

möglichst wenig Opfern möglidist viele Schulen ins Lehen zu 

rufen. Die Gemeinden, Kirdien und andere Lokalf aktoren üher
nahmen Beitragsverpflichtungen im Verhiiltnis der ihnen zur V cr

fügung stehenden Mittel. Infolge der schwierigen wirtschaftlichen 

Lage gestaltete sich das Verhii.ltnis so, da.íl von den gesamten 

Kosten ungcführ 25 % von den lokalen Schulerhaltern und 75 % 
vom Staate getragcn wurden. Die Zeit von 1925 bis 1930 ist die 

Aera dcr gröflten Schuleinrichtungsaktion, die in Ungarn jemals 

zustande kam. lm Zuge die er Aktion war das Unterrichtsministe
rium mit besonderer Aufmerksamkeit darauf hedadit, daí! die 

Gehöftewelt der Tiefebene, die hisher ziemlich vernadilii.ssigt 

worden war, mit Schulen versehen werde. Es war bestreht, anf 

den Gemarkungen der Gemeinden im Tiefland überall dort Ele

mentarschulcn zu errichten, wo im Umkreise von 4 km mindestens 

30 schulpfliditige Kinder zu finden waren. Gleichzeitig erlcichterte 

diese Aktion in hohem Ma.íle die Befriedigung der kulturellen Be

dürfnissc der Gemeinden. 
X. S o z i a 1 v e r s i eh e r un g. Die Versicherung der Industrie

arbeiter gegen Krankheit und nfal1, die seit 1907 organisiert war, 

wurdc in den Jahren 1927-28 durch die Gesetzgehung in eine 

ausgedehnte ozialversicherung umgebildet, die sich nunmehr auch 

auf andere Arheiter und niclit nur auf Unfall und Krankheit, 

sondern auch auf Alters- und Witwenvcrsorgung erstreckt. Eine 

Versicherung für den Fall der Arheitslosigkeit gibt es nicht. Doch 

triigt die ozialversichcrung vielfach aucli zur Erleichterung <les 

Loses der Arbeitsloscn bei. 
Die ozialvcrsiclierung spielt auch in der Förderung der Hygiene 

und de pitalwesen eine hedeutende Rolle und wird eine solclie 

vorau sichtlich aucli in Zukunft spielen. 
Das Landes- ozialversicherungsinstitut ist eine hesondere öffent

licli-r chtliche Körper cliaft, weshalb wir uns hier mit der Sozial

versicherung niclit ausführlicher hefassen; immerhin schien uns 

dieser Hinweis wegen des engen Zusammenhanges der Sozialver

sicherung mit der Kommunalpolitik begründet. 
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XI. S o z i a 1 ver w a 1 t un g. ln der Frage der Aclministra
tion der Armenfürsorge ist im Jahre 1931 eine Veranderung von 
grofler Tragweite eingetreten. Zur Erhaltung der auf öffentliche 
Hilfeleistung angewiesenen Armen war namlich vorher die Zu
stiindigkeitsgemeinde verpflichtet. Der achweis der Zusfündigkeit 
nimmt jedoch ein weitlaufiges Verfahren in Ansprud1. <lessen 
Langwierigkeit für <len Hilfsbedürftigen sehr haufig von Nachteil 
wurde. Seit 1931 ist der Wohnort an die Stelle der Zusfündigkeit 
getreten, und seither werden die auf ö:ffentlid1e Hilfeleistung an
gewiesenen Armen von jener Gemeinde (Stadt) unterstützt, in 
deren Gebiet sie sich zur Zeit ihrer Hilfsbedürftigkeit befinden. 
Der Aufenthaltsort kann vom Wohnorte cles Unterstützten eine 
Deckung seiner Ausgaben fordern, wenn cleren Betrag 20 Pengö 
übersteigt. Als Wohnort ist jene Gemeinde zu betrachten, in deren 
Gebiet der Arme wahrend der letzten 5 J ahre vor der Unter
stützung 3 Jahre lang ununterbrochen gewohnt hat. Eine vor
übergehende Abwesenheit von nicht mehr als 3 Monaten unter
bricht den Aufenthalt nicht. Wenn jemand wahrend der letzten 
5 Jahre vor der Unterstützung an keinem Orte 3 Jahre lang un
unterbrochen gewohnt hat, mufl jene Gemeinde (Stadt) als Wohn
ort betraehtet werden, in deren Gebiet cler Betreff ende innerhalb 
eines Zeitraumes von 5 Jahren die langste Zeit verbrachte. 

Die Deckung der bei der Armenfürsorge auftauchenden Bedürf
nisse mufl im Haushalt der Gemeinde ( tadt) in Voranschlag ge
bracht werden. 

Aufler den im Kostenvoranschlag der Gemeinden (Stiidte) vor
gesehenen Summen ist seit 1922 in den Stiidten und den vom 
Innen- und Finanzminister bezeichneten Gemeinden alljahrlicL 
die Bemessung eines, zur Linderung der Not dienenden otstands
beitrages vorgeschrieben, <lessen Grundlage die Einkommensteuer, 
die Gesellschaftssteuer, die Tantiemensteuer und die allgemeinc 
Erwerbssteuer bilden und <lessen cblüssel 20 % dieser teuern 
betragt. Den Stadten stehen demnach zur Linderung dcs Elends 
die in ihrem Kostenvoranschlag vorgesehenen Betrage und das 
Ergebnis des Notstandsbeitrages zur Vcrfügung. Jene Sumrne, die 
die Stadt aus diesen beiden Quellen zusamrnen zur Linderung der 
Not, für die Armenfürsorge und Volkswohlfahrt verwendet, ent
spricht im Verhaltnis zu den Gesamtausgaben ihres Ilaushalts 
durchschnittlich 12 % . Bei der Beurteilung dieser Verhaltniszahl 
mufl berück.sichtigt werden, dafl der Kostenvoranschla~ mit <ler 
Gröfle der Stadt in steigendem erhültnis wad1st, und demnach 
auch 12 % davon verhaltnismüfüg um so viel mehr bedeutcn. 

Es ist zweifellos, dafl Verpflichtungen dicser Art mit Rück.sicht 
auf die schweren wirtschaftlichen Verhültnisse für die födte einc 
grofle Belastung darstellcn. Dies um o mehr, als ihncn aud1 dic 
Sorge für die Arbeitslo en obliegt. Die tüdte nehmen die Lösung 
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dieser neuerdings sehr wichtig gewordenen Aufgabe mit Hilfe von 
sozialpolitischen Abteilungen, die aus fad1kundigen Beamten be
stehen, in Angriff. Diese Abteilungen stchen hauptsaehlich im 
Rahmen <les Ungarischen Stadü•tages miteinander in enger Be
rührung und dienen dem Bestreben, die Problemc im W ege der 
Zusammenarbeit einer besseren Lösung zuzuführen. 

Die cinschlagigcn Probleme gruppieren sich im allgemeinen um 
die Fragc der Arbeitslosigkeit. Die Not zcigt sich nicht nur in 
dcr Arbeiterklasse selbst, sondcrn auch in den Reiben der Klcin
gewerbetreibcnden und Kleinkaufleute. Diese verlicren, wenn die 
Hilf eleistung ausbleibt, ihre wirtschaftliche Selbsfündigkeit und 
ilire kleinbürgcrliche soziale Stellung, werdcn Proletaricr und ver
ursachen eine V erünclerung clcr Strnktur dcr Gesellschaft. 

Die Tatigkeit dcr Stüdtc zur Linderung cler Not wird durch den 
Zustrom der landwirtsmaftlichcn Proletarier in die Stüdte sehr 
erschwert. Obzwar die Befriecligung cler minimalen Lebensbedürf
nisse auf dem Dorfe verhültnismafüg leichter ist als in den Stadten, 
ist andcrerseits die soziale Fi.irsorge auf dem Dorfe weniger ent
·wickelt; es wirkt daher die soziale Fürsorge cler Stadte vcrlockend 
auf die Arbeitsloscn der Landwirtschaft. Der Zustrom der Dorf
bewohner nach <len Süidten hat jedoch für diese neuerliche Wohn
probleme irn Gefolge und vermehrt die sozialen Lasten der Stadt. 

In jenen Stüdtcn, wo Miliüi.rgarnisonen ihren Sitz haben, bleiben 
die abgerüstcten und entlassenen Milifürpersonen haufig zurück. 
und nur ein klciner Prozcntsatz sucht seine früheren Wohnsitze 
wicder auf. Zur Paralysierung dieser Erscheinung ist es notwendig, 
die aus dem Militürclienst Entlassencn dorthin zurück.zuschaffen, 
von wo sie eingerückt sind. 

Ein widitigcs Arbeiisgebiet ist die Lösung der Frage der wan
dcrnden Arbeitsloscn, cler berufsmafügen Arbeitsscheuen und Vaga
bunden, dercn Zahl unter derartigen Verhültnissen leicht anwachst. 
Die Stadte haltcn die Schaff ung von Arbeitslagern zur Lösung 
dicser Probleme für nötig und crwarten deren Aufstellung vom 
Staate. 

Eine radikale Lösung zur Lindcrung der Not ist natürlidi die 
Bcschaff ung von Arbcitsgclcgenheiten. Die sog. Notstandsarbeit 
(z. B. Straflcnbau), die von jedermann ohne Fadiausbildung ge
leistct werden kann, kommt nur einer vorübergehenclen Aushilfe 
aus einer akuten Lage gleich. Es sind viclmehr solche Arbcits
gelegenheitcn nötig, bci <lenen die lndividuen mit Fachausbildung 
eine ihrern Fach e entsprechcnde Beschüf tigung, ferner auch die 
Kleingewerbetreibcnden eine Erwerbsmöglichkeit finden. lm Zu
sammenhange mit Hausbauten kommen verhültnismafüg viele Ge
werbezwcige unmittelbar und noch viel mehr mittelbar zu einer 
Arbeitsgelegenheit. Diesen Zielen dient die Wohnbaukredit
genossenschaft, welche dcn Bau von Familienhausern fördert 
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(s. oben, unter V e) und an die sich aud:i die clrnlbauaktion 
knüpfte; in ihrem Dienste standen auch jene verschiedenen staat
lid:ien und kommunalen (stiidtisd:icn) öffentlichen Arbciten, die 
von den staatlichcn und kommunalen Kostcnvoransd:ilagen vor der 
Wirtschaftskrise <les Jahrcs 1929 nod:i in höhcrem Maf!e, seither 
aber nur schr sd1wer gctragcn wcrden können. 

Die Notstands- und Armenfürsorgetiitigkcit dcr Stadtc und Ge
meinden ist cincr jener Aufgabenkreisc, dic in <len Jahren nach 
dem Kriegc die gröf!tc Entwicklung aufweiscn. Allerdings fallt 
die Hauptlast hiervon derzeit zum übcrwicgcndcn Teile den Stadten 
und Gcmeinden zu, und darum weiscn sic mit Red1t darauf hin 
dafl sie die Aktioncn zur Linderung der Not zum Tcil für de~ 
Staat und in crster Linic auch im Intcressc des Staates durd:i
fiihren und cin Grof!tcil der Problcmc nicht lokal, sondern nur 
clurd:i eine Aktion, dic sich auf das ganzc Land crstree:kt, gelöst 
werdcn könne. Dics ist also cin Gebict und nidit das einzio-c 
wo die Autonomien selbst cine Einmischm,g dcr Zentralo-cwalt' 
eine Arbeitsteilung und eine Aufieilung der Lastcn mit dem O Staat; 
wünschcn. Dics ist zugleich cin Beispiel dafür, daf! dic Kommunal
verwaltung und Staatsvcrwaltung nicht gegenübergcstcllt wcrdcn 
können und miteinandcr durd:i schr vielc Bande unlösbar ver
knüpft sind. 

XII. F re m de n ver k eh r. Dic Zahl clcr nach Ungarn reisen
clen Auslandcr wcist in dcn Jahren nad1 dem Kricgc cinc derartige 
Entwicklung auf, daf! dicsc nie:ht nur clie internationalc Zahlungs
hilanz <les Landcs vortcilhaf1 becinflufü, sonclcrn im Lcbcn zahl
rcid:icr ungariscl1er Stadtc und Gcmcinclcn cincn bcdcutsamcn 
neuen Faktor darstcllt. 

Die führcn<le Rollc im Fremdcnvcrkchr spiclt Budapest, das 
nicht nur als zcntral gclcgcnc Hauptstadt dcs Reichcs und als 
modeme Millionensta<lt mit zahlrciclien gcschid:itlicb.cn Erinncrun
gen und Natursdiönhcitcn clic Fremdcn anzieht, sondcrn nicltt 
minder <lurd1 <len glücklid1en Umstand, daíl cs grof!cn Reichtum 
an wirksamen Hcilquellen bcsitzt und so auch als Badcrstadt all
gcmein bckannt wurdc. cin bcsondcrcr Vorzug ist cs, daf! sich 
dic Hcilwirkungcn <lcr Ba<lcr und die f ür eincn Badcort ern ünsd:ite 
Ruhe mit dem Rcie:htum und dcr ~fanuigfaltigkcit dcs kulturellcn 
Lebens einer Grof!stadt vcrbindcn la sen. Dod1 übcn m1flcr Buda
pest auclt die Natursd:iönhcitcn (<lcr PlaHcnsec, Lillafi.ircd) und 
die Jagdgebietc, ferncr un ere vom gcscltid11licl1cn oclcr kunst
historischen Gesichtspunktc aus intcrc santcn Stfültc (wie Eszter
gom, Eger, Sopron, Tata, zékcsfchérvár, und Pécs) so wie <lie 
ethnographisd:icn und volkskundlichcn cl1cnswi.irdigkeitcn dcs 
Landes (Debrecen, Hortobágy, Kecskemét, zcged, Mezökövcscl 
u. v. a.) cin e Anzichungskraf t auf <lic Frem<len aus. 
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Die Entwicklung auf dem Gcbietc <les Frcmdenverkehrs kann 

als dauernd bczeidinet wer<len, da der Verkchr <les Jahres 1935 
den des Jahres 1934 um 21 % und das bisher günstigste Fremden
, erkehrsjahr, 1930, um 1'7 % übersticgen hat. Nod:i gröf!er ist die 
Zunahmc in der Zahl der übcrnachtungen, hinsiditlidi deren der 
Zuwachs im Verhaltnis zu 1934 33 %, zu 1930 jedoch 3'7 % betriigt. 
Der Postcn <ler intcrnationalen Zahlungsbilanz, <len der Aufent
halt dcr Auslander in Ungarn reprasentiert, war 1935 ungefahr 
40 Millioncn Pengö. Dies bedeutet vom allgemeincn nationalen 
Gesiclttspunkte aus, daf! sich die stark passive Fremdenverkehrs
bilanz frühcrer Jahre in eine aktive verwandelt hat. Eine örtlid:ie 
Bedcutung dieses Aufstiegs vom Gesid:itspunkte einzelner Ge
meindcn und Stadtc aber bcsteht hauptsad:ilid:i darin, dafl sid:i 
diese sclbst entwickcln und ihr Vcrkehr wachst. Die Entwicklung 
zeigt siclt in erster Linic im Bau neuer und in der Modernisierung 
alter Hotcls, wo<lurclt dic Bescltaftigung des Baugewerbes eben
falls gchobcn wird. ln mehrcren Stadten und Gemeinden hat 
sic aber auch clen Bau von Wasserlcitungen und Kana.len, Sport
platzen und Ba<leanstaltcn, Asphalticrung und Parkierung möglid:i 
gemad:it und so nidit nur Arheitsmöglidikciten gcbotcn, sondern 
aud:i zur Hebung dcr Stadt bcigetragcn. 

XIII. H a u s h a 1 t d e r G e m e i n d e n. Lage und Struktur 
<les Ilaushalts clcr Gcmeinden (Sta<lte) haben nacit dem Kriege 
ebenfalls bcdcutendc Wandlungen durcltgemacht. Dicse sincl zum 
Tcilc Folgecrscheinungcn <les Friedensvertrages von Trianon, zum 
Teil <lcr Weltwirtscltaftskrisc. 

Die Wandlung zcigt sim hauptsad:ilid:i in <len Einnahmequellen 
und in <leren Vcrhültnis zueinander. 

Von <len Einnahmequellen der Gemein<len (Stadte) sind fol-
gcnde am widitigsten: 

a) Einkünf te aus der Privatwirtsdrnft, 
b) Einnahmc aus <len öffentlid:ien Betrieben, 
e) Einnahmen aus dcn vom Staate überlasscnen Einnahme

qucllen, 
cl) Einnahmcn aus <lcr Kommunalzusmlagsteuer, 
e) bei Groíl- und Kleingemein<len die aus dem Unterstützungs

fonds der Gemcinden stammenden staatlidien Unterstüt
zungcn. 

Zu <len aus der Privatwirtsdrnft stammcnden Einkünften ge
hören dic Einnahmcn aus dem Grundbesitz, <len Zinshüusern und 
sonstigcn Gcbiiudcn dcr Gemcinde, die Einkünfte aus dcn Jagd
un<l Marktbcfugnissen und übcrhaupt alle Einnahmen, die die 
Gcmeinde als Tragcr <lcr Privatwirtschaft bezieht. 

Die Einnahmen aus <ler Privatwirtsdrnft sin<l im Haushalte 
einzelncr Stadte un<l Groílgemeinclen verhaltnismafüg hod:i, sie 
bctragcn aud1 32-45- 50 0/o. So gibt es vor allcm in der Tief-

1a• 



270 
Zoltán v. Magyary: 

ebene Stadte mit groflem landwirtschaftlichem und Waldgrund
besitz, wahrend andere Stadte Zinshauser von bedeutendem 
Werte, gegebenenfalls aucli vorn Militararar gemietete Kasernen 
besitzen. 

Solche Einnahmen aus der Privatwirtschaft gibt es heute genau 
so wie vor dem Kriege, und sie kommen bei den Gemeinden 
ebenso vor wie bei den Stadten. Demgegenüber ist die Be
deutung der ö:ffentlichen Betriebe im Haushalt~ der Stadt~ u~
verhaltnismaflig gröfler als in dem der Gememden und ISt m 
<len Nachkriegszeiten noch betrachtlich gestiegen. . . 

Die am hau:6.gsten vorkommenclen öffentlichen Betnebe smd 
das Elektrizifütswerk, Gaswerk, Wasserwerk, die Kanalisation, 
ö:ffentliche Bader, Verkehrseinrichtungen {im Inneren als Straflen
bahnen Autobusunternehmungen oder in cler Gemarkung als 
Betrieb;bahnen), Spiritusbrennereien, Eisfabriken, Kinos un~ 
Druckereien. Die öffentlichen Betriebe arbeiten entweder mit 
Reingewinn und stellen dann für die G_emeinde (Sta~t) eine be
deutsame Einnahmequelle dar. Zum Teil erforclern s1e aber Zu
schüsse, in welchem Falle die Sanierung oder Stillegung des Be
triebes notwendig wird, es sei <lenn, dafl clie Weiterführun~ <les 
Betriebes auch bei Defizit durch irgendeine Ursache öffenthchen 
Charakters befürwortet wird. Bei Beurteilung eincr solchen 
Lage spielt die Entscheidung der Aufsichtsbehörden (Innen- und 
Finanzminister) eine wichtige Rolle. 

Der Reinanteil, den die Gemeinden (Stadte) aus ihren aktivcn 
Betrieben bezogcn, war i. J. 1933 folgender: ln Budape t 10 %, 
in <len komitatsfreien Stadten 6 % und in <len kreisfreien Sfüdtcn 
5 % der gesamten Einnahmen des Haushalts. Wenn wir die Zu
schüsse eines Teiles der Betriebe von dem Gewinne der anderen 
abziehen, dann betri:igt die ettoleistung zur Deckung der Haus
haltungskosten in Budapest 6 %, in den . komitatsfreien Sfüdten 
3 % und inden kreisfreien Stadten 4 %. Von <len öffentlichen Be
trieben leisten die Elektrizifütswerke den gröRten Anteil. 

Die Einnahmen aus der Privatwirtschaft und den öíientlichen 
Betrieben machten i. J. 1933 ungefahr 26 % der gesamten Ein
nahmen <les Haushalts aus, betrugen hingegen in <len Grofl- und 
Kleingemeinden 18 % der ohne Kommunalzuschlag berechneten 
Einnahmen. 

Die Arbeitsteilung zwischen Staat und Gemeinde (Stadt), 
welche sich auf dem Gebiete zahlreicher Verwaltungsaufgaben 
ergeben hat, macht sich im Haushalte der Gemeinden in zwei 
Richtungen geltend. Es kommt einerseits vor, dafl dcr Staat für 
solche Dienste, die früher die Gemeinden versahen und die in
zwischen der Staat übernommen hat, von den Gemeinden einen 
materiellen Beitrag fordert, wie wir dies bei clen Stadten hin
sichtlich der Erhaltungskosten der verstaatlichten Polizei geschcn 
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haben, andererseits erheben die Gemeinden für die von ihnen 
durchgeführten staatlichen Verwaltungsaufgaben Anspruch auf 
Entschadigung durch den Staat. 

Dcr ungarische Staat erkennt es jedoch auch ohne diese Rechts
titel als seine Aufgabe an, im Zusammenhange mit der Kontrolle 
der kommunalen {sfüdtischen) Haushalte über deren Gleichgewicht 
zu wachen. ln den Jahren nach dem Kriege hat er zu diesem 
Zwecke verschiedene Vorgangsweisen angewendct. 

So hat er verschiedene staatliche Steuergattungen abgeschafft, 
um der Gemeinde eine Möglichkeit zu deren Ausnützung zu 
bieten; so die Fleischverzehrungs- und die Weinverzehrungs
steuer. Er hat gestattet, dafl die Gemeinden nach gewissen 
staatlid1en Steuern Zuschlage bemessen, z. B. Spiritusverbrauchs-, 
Bierkonsum- und Champagnerkonsumsteuerzuschlage. Den Ge
samtertrag cinzelner staatlicher Steuern hat er ohne Anderung 
ihrer Eigcnschaft einer Staatssteuer den Gemeinden überlassen; 
solche Einnahmcn sind die Ausschankgebühr, die allgemeine Er
werbssteuer, die Erwcrbssteuer der Angestelltcn; von dcn Ver
kPhrssteucrn aber überlafü er den Gemeinden 25 % für die Mani
pulation. Jener Teil des kommunalen {sfadtischen) Kostenvor
unschlages, welcher in den privatwirtschaftlichen Einnahmen, in 
<len Einkünften der Bctriebe und in den überlassenen staatlichen 
öffentliclien Leistungen keine Deckung findct, wird durch Be
messung von Kommunalzuschlagssteuern gedeckt. Als Bemessungs
basis dieser Zuschlagssteuern dient die staatliche Grundsteuer, die 
IIaussteuer, die Gcsellschaftssteuer und die damit verbundene 
Tantiemensteuer. Der Kommunalsteucrzuschlag wird mit einem 
cntsprechenden v. II. der Steuerbasis festgestellt. 

1934 gab es insgesamt 12 solcher Gemeinden im Laude, die keiner 
Zuschlage beclurftcn. Dcr Prozentsatz der Zuschlagssteuern ist in 
Budapest 50 %. ln <len komitatsfreien Stadtcn ist der Durchschnitt 
der Zuschlagsstf'uern 77,5 %, der nicdrigste 56, der böchste 152 %. 
Dcr Durchschnitt der Steuerzuschli:ige in den kreisfreien Stadten ist 
64 %. ln Grofl- und Kleingemeinden ist die Lagc derart, dal:! 
828 Gerncinden eine Zusd1lagssteuer von 1-50 %, 2084 Gemeinden 
cine sold1e von 51-75 %, 309 eine solchc von 76-100 %, 115 einen 
Zuschlag von 101-150 % und e i ne Gemeinde eincn Zuschlag von 
mehr als 150 % haben. Der Prozentsatz der Zusdilagssteuern zeigt 
natürlich nicht die absolute Gröfle der BcJastung, sondern eher 
clie ungiinstigc Entwicklung dcr Deckung und der Zuschlagssteuer
basis. J eclcnfalls fallt dic Niedrigkeit der Zuschlagsteuerbasis in 
der Regcl mit dcr Armut der Gemcinclcn zusammen. Damit nun 
die 1mvcrhaltnismafüge Ilöhe des Gemeindesteuerzuschlags nicht 
cine ungleiche Verteilung der öíicntlichen Lasten im Laude oder 
die V rniclitung der staatlichen Steuergrundlagen verursache, hat 
clic Gcsctzgebung im Jahrc 1929 einen Unterstützungsfonds ge-
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schaffen zu dem Zwecke, dafi der Innenmini ter einvernehmlich 
mit dem Finanzminister solche Gemeinden darau unterstütze, die 
auch bei entsprechender Sparsamkeit nicht in der Lage sind, ihre 
normalen Bedürfnisse aus einem 50 % nicht üher teigenden Steuer
zuschlag zu decken, oder wclche ínfolge von angcordneten Steuer
abschreihlmgen bei Elementarscha.den ihren Bedarf aus eigener 
Kraft überhaupt nicht decken können. Die Einnahmen des Unter
stützungsfonds der Gemeinden sind eine teil 1/1 der in Grofi- und 
Kleingemeinden einflieflenden Hau teuer, andernteils der im 
staatlichen Kostenvoranschlag beim Portefeuille dcs Innenministers 
zu die em Zwecke einzustellende Betrag, sd1lief!lich die Summe 
<ler nach den Bezügcn dcr taatspen ioni ten abgczogencn Erwerb -
steucrn. Der Betrag, der ím Jahre 1934 au dem Gcmcindeunter
stützungsfonds gewührt wurde, erreichte einc Höhc von 68 Millionen 
Pengö. Die heilsame Wirkung diese ystems ist cleshalb aufler
ordentlich weitreid1end, weil ín der Regcl clie mit kleinem Budget 
arbeitenden Gemeinden mit besonder hohen Steuerzuschlags
schlüsseln kampfen und infolgedessen durdi die obige umme einer 
groflen Anzahl von klcinercn Gemeinden geholfen werden kann. 
Die Stadte ,,erclen natürlich au dem kommunalen Unterstützungs
fonds nicht bedadit. 

Dem Haushalt dcr Grofl- und Kleingemeinclen erwachsen untcr 
a.hnlichen sdnvercn \Virtsdiaftsverhültni en, wic cs dic heutigen 
sind, sehr viele chw ierigkciten daraus, daíl clic Gcmeinden ihrc 
Zahlungsfühigkcit wcgcn dcr Steuerriick. tünde nicht immcr crhalten 
können. Da nun aber dic Gcmeindcangc tellkn ihr Gchalt aus 
der Gemeindekassc hl'ziehcn, hatte dic zur Folgc, dafl clen An
gcstellten nicht immer ohnc Verzögl'rung clic Beziigc am 1. des 
Monats ausgczahlt werden konnten. Diescm das Intcresse des 
ö:ff cntlichen Dicnstcs und dic Di ziplin ideichmüílig; sdüicligenden 
Zustand maditc eine auf Grund legislatiwr Ermiichtigung erla scne 
Regierungsverordnung vom 1. Juli 1935 angefangen cin Ende. Das 
Wesen dieser Verordnung hcsteht im folg-enclcn: 

ümtlid1en in akfrvcm Dien te stehenden und einen tatmüfligen 
Posten einnehmenden Verwaltung angestcllten dcr Groíl- und Klcin
gemcinden (cinsd1lief!lich dcr ·· rzte, Ti riirzte, lngl'nicure und 
<les bei <len nterricht anstalten der Gl'meincle in Vcrwenclung 
stehenden Lehr- und Erzi hungspcrsonals) "l'rclcn ihre Gebühren 
vom angegehenen Zeitpunkt an durcl1 das taatliche Zentral
gebührcnamt angewicsen. 

Das taatliche Zcntralgebührenamt i. t im Jahre 1924 erriditet 
wordcn, und seine Aufgab war ur prüng-lid1 dic Beziigc sümtlid1er 
staatlicher Angestellter und Ruhe tündler, so"ie clie Erhaltungs
beitrügc der Kricgsinvaliden, Kriegerwih\(:n und -,\"1.lisen anzu
weisen und in Evidcnz zu halten. Die cs elem Finanzmini ter 
untcrstclltc Organ erledigt das ihm zugetcilte groíle Arbeitspen um 

Dic ungarisd1e Kornrnunalpolitik nach dem Kriege. 273 
mit llilfc rationalisierter hürotechnischcr Verfahren und Büro
maschincn mit grofler Genauigkcit und Pünktlichkcit. Nunmehr 
werden von ihm auch dic Bezüge der Gemeindean<restellten am 
?rsten jcdes Monats pü1;1ktlich hezahlt oder - wc:n dics nötig 
1st - vorgcstreckt. Die Rückerstattung dieser die Gemeinde 
belastenden Ausgahcn erfolgt in der Weise, dafl der Minister des 
Innern die für clic Gemcindi> hestimmtc Unterstützungssumme aus 
dem Kommunalen ntcrstützungsfonds auf das Konto des Zentral
gehührenamtes cinzahlen lüflt. Wenn diesc umme jedocli cinc 
"?llkommcne Deckung nicht bictet, so sind jcne Gemeinden, die 
eme soldic Untcrstützung nicht beziehen, verpilid1tct, einen 
e~tsprcchendcn Teil der kommunalen Zuschlagssteuer oder anderer 
Emnahmen auf das I onto des Zentralgcbiihrcnamtes einzuzahlcn. 
Dcr lnncnmin ister hat dem Zentralgebiihrcnamt aus dem kommu
nalen Unterstützungsfonds cin Betricbskapital von entsprechendcr 
Höh~ zur Verf~gung ge~tellt, damit dic ungestörtc Anweisung der 
Gebuhren an d1e Gcmcmdcangestellten gcsid1ert werden könne. 
_ Dic Gesetzgclmng hat im Jahre 1924, dann spüter 1927 das 

Kontrollrcdit der Regierung gcgenüber dem Haushalt der Ge
meinden und Stiülte mit provisorischer Wirksamkeit verschürft 
di ~e provisorischcn Vcrfügungen aber im Jahrc 1934 „bis zu; 
we1teren erfügung dcr Gesctzgcbung" stahilisicrt. 

XIV. D e r La n d e s ver b a n d d e r un rr a r is eh e n S t ü dt e. 
Dic Biirgcrmeistc-r dcr komitatsfrcicn u~d kreisfreien tüdte 
wurclcn im J al~re 1910 durch clen clamaligcn Biirgcrmeister von 
~~dapcst zu erner B~sprediung der allc üidtc gemeinsam be
ruhrcnden Problcme cmberufcn. Als Ergelmis diescr Zusamrnen
ku~_ft konstitu_i_ert~ sich der Kongrcfi cl cr ungarischcn 
S t ad~ e als stm_1cl1g~ ~on_fcrcnz cler Biirgermeister. Der Kongrcfi 
hesafl JCdoch kcrnc Jurisbsd1e Pl'rsönlichkeit und bedeutete blofl 
in~ pcr~önlichc Verbinclung und Berührung der Bürgcrmeister, 

crfullte Jcdod1 auch so cine grofle , cnclung. Er bestand 25 Jahre 
lang _und bc~afl ein stü'.Hligcs Biiro untcr drr Leitung eines Ilaupt
amthdH'n D1rektors. D1escr Kongrefl vertrat dic ungarischcn tüdte 
aud1 au f elem Int e r n a ti o na] e n S tii cl t e tag. 

Dcr h.0~1grcfl dcr 11ngarisd1en Stiidtc hilclcte sid1 an der Jahres
W 'nde sc11H'S 25jiihrigen Bestanclcs im Mai 1935 zum Lancles
v_r r b a n cl cl e r Ung a r is eh e n tii cl te um, weld1cr nunmehr 
11 1cl1t nur t•inc tatsiid1lid1c Vcrbinclung dcr Bi.irgcrmcister dar
stellt, __ Ro1~cl 'rn auch eine clnrd1 dic 1111garisd1e11 Stüdte gebildctc 
~clhstand1ge Heditsperson darstellL Dcr Prüsidcnt clcs Verbandes 
1st_ d~r jewr_ilip;<' Biirp;crmeistcr clcr IIauptstadt Budapest. Die 
\1itglircler s1 nd d Í<' kornitatsfreicn und kreisfrcien tüdtc die 
durch ihre Biirp;ermeister vertreten wcrcl •n. ' 

Dt? Ycrband hat cincn hauptamtlid1-gesd1üftsführcnden Vize
priis1dentcn und skllt mit seinem stündip;c11 Büro (Budapest, 
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IV. Központi Városház !Rathaus]) eine geeignete Organisation zur 
Vorbercitung der Lösung der gemeinsamen Probleme der Stiidte 
und zur Geltendmachung der kommunalpolitischen Gesichtspunkte 

in der ungarischen öffentlichen Meinung dar. 
Der Verband steht in organischer Verbinclung mit dem Ungari

schen Verwaltungswissenschaftlichen F orsch ungsinsti tut, elessen 

Tatigkeit sich auch auf das Gebiet der Kommunalwissenschaft er

streckt (Direktor: Prof. Dr. Zoltán v. Magyary, Universitiit, Buda

pest, IV. Egyetem tér 1). 
Die führenden Berufsbcamten cler Groíl- und Kleingemeinden, 

die Gemeindenotiire, bilclen einen be onderen Vercin, dcn 
L a n d e s v e r e i n d e r G e m e i n d e n o t a r e (Budapest, 

IX. tnlöi ut 31). 




